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Vorwort 
 
Mit dieser Updatebroschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Anpas-
sungen in Lohnabzug für das Kalenderjahres 2025 verschaffen. 
 
Aktuelle Umsetzungen 
 
Mit dieser Updateversion bringen wir weitere Verbesserungen in den verschiedenen Melde- und 
Rückmeldeverfahren sowie die neue Pfändungstabelle in den Auskünften von Lohnabzug. 
 
Darüber hinaus wurde das DATALINE-Logo in der Programmoberfläche und auch in den Ausdru-
cken aktualisiert.  
 
Eine weitere praktische Anpassung betrifft die Aktualisierung der Sortiermöglichkeiten nach Per-
sonalnummern oder nach Namen für die Ausgabe von Gehaltsabrechnung und Lohnkonten im 
Monatsabschluss. 
 
In Vorbereitung für ein zukünftiges Update befindet sich u. a. auch die Einbindung eines neuen 
digitalen Verfahrens zu Beitragsdifferenzierung in der Pflegeversicherung (Elterneigenschaft 
und Anzahl berücksichtigungsfähiger Kinder).  
 
Für Ihre Abrechnungen im laufenden Kalenderjahr werden wir weitere Updates bereitstellen, 
die Sie bitte zeitnah installieren.  
Bitte erstellen Sie vorher auch jeweils eine aktuelle Datensicherung.  
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Anpassung der Systemvoraussetzungen 
 
Bedingt durch die Einbindung aktueller Melde- und Übertragungsverfahren in Lohnabzug ist es 
wichtig, dass Sie Ihr Betriebssystem immer zeitnah aktualisieren. Hier werden unter anderem 
Funktionen bzw. Komponenten installiert, die für den Datenaustausch unbedingt benötigt wer-
den. Darüber hinaus sollten auch schon im eigenen Interesse Sicherheitsupdates Ihres Be-
triebssystems regelmäßig installiert werden.  
Aktuell ist Lohnabzug unter den Betriebssystemen Microsoft Windows® 10 oder 11 (32 Bit / 64 
Bit) lauffähig. 
 
Im Laufe des Jahres 2025 werden wir unsere Bestandsentwicklung von Lohnabzug auf eine 
Neuentwicklung umstellen. Hierfür haben wir Ihnen vorab nachfolgend die erforderlichen Sys-
temvoraussetzungen zusammengefasst. 
 
Betriebssystem 
 
• Microsoft Windows® 11 (64 Bit) 
• Microsoft Windows® 10 (64 Bit) Update 19H1 oder neuer 
• Microsoft Windows® Server 2016 (64 Bit) oder neuer 
 
Hardware 
 
• 64-Bit fähiger x86 Prozessor (z.B. Intel Core i3 oder höher, AMD Ryzen) mit mindestens 2 

GHz 
• mindestens 2 GB freier Festplattenspeicher 
• mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (je nach Anzahl der abgerechneten Firmen empfehlen 

wir hier mehr) 
• Grafikauflösung mindestens 1680 x 1050 (empfohlen: 1920 x 1080) 
 
 
 
Updatebroschüre und Aktualisierungen  
 
In dieser Updatebroschüre sind die Neuerungen seit der Version 35.00.00 enthalten. Diese Up-
datebroschüre wird auch nach der Veröffentlichung regelmäßig aktualisiert, um Ihnen fortlau-
fend eine bestmögliche Unterstützung bei der Lohnabrechnung zu geben. Die aktuellen Anpas-
sungen sind zur besseren Übersicht in grüner Schrift gehalten.  
Sie finden den aktuellen Stand der Updatebroschüre jeweils am Ende.   
 
Wir stellen Ihnen neben der Updatebroschüre auch eine Übersicht der aktuellen Fragen zu un-
seren Service-Packs bereit. Diese wird fortlaufend aktualisiert. 
 
http://dokumente.dataline.de/handbuecher/Infos_SP.pdf  
 
 
Ihr DATALINE-Team 
www.dataline.de  
 
 

https://dokumente.dataline.de/handbuecher/Update_Lohnabzug.pdf
http://dokumente.dataline.de/handbuecher/Infos_SP.pdf
http://www.dataline.de/
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Video-Kurs zum Jahreswechsel 2025 
 
Alle Neuerungen zum Jahreswechsel werden ausgiebig in unseren Jahreswechsel-Schulungen 
behandelt. Diese Schulungen wurden in Form von Video-Kursen entwickelt und bereitgestellt. 
Sie beinhalten einzelne abgeschlossene Videofilme zu den wichtigsten Themen sowie umfang-
reiches Begleitmaterial, zusammengefasst in einer komfortablen Oberfläche. 

 

 
Weiter Infos und eine Bestellmöglichkeit finden Sie hier:  
Video-Kurs zum Jahreswechsel 2024/25 
 
  

http://dokumente.dataline.de/isp/Faxantw_Video-Kurs_Sem_JW25.pdf
http://dokumente.dataline.de/isp/Faxantw_Video-Kurs_Sem_JW25.pdf
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Änderungsdokumentation in Kürze 
 
In diesem Bereich finden Sie stichwortartige Änderungslisten zur jeweiligen Vorgängerversion 
von Lohnabzug:   
 
Version 35.01.07: 

• Neue Pfändungstabelle, gültig ab 1.7.2025 
• SEPA-Lastschriftmandat erteilen/widerrufen (DSAK) 
• Anpassungen für Erstellung von euBP-Dateien 
• Anpassungen für Anforderungsmeldungen der Krankenkassen (DSKK) 
• Anpassungen beim Import der Stammdatendatei 
• Sortierung der Abschlussergebnisse  
• Neue Logos in Oberfläche und Ausdrucken 

 
Version 35.01.06: 

• Einbindung der Elterneigenschaft im Personalstamm 
• Dokumentation der Elterneigenschaft und der Anzahl berücksichtigungsfähiger Kinder 

für die Beitragsermittlung in der sozialen Pflegeversicherung auf Gehaltsabrechnungen 
und Lohnkonten 

• Anpassung der Abrechnungsliste für Saison-KUG (SV-Erstattung) 
• Aktualisierung der UV-Stammdaten (Gefahrentarifstellen) 

 
Version 35.01.05: 

• Erforderliche Anpassungen bei der euBP-Dateierstellung 
 
Version 35.01.04: 

• Anpassungen bei der ELStAM-Abholung 
• Einbindung eines initialen Datensatzes zur Betriebsdatenpflege DSBD09 

 
Version 35.01.03: 

• Neue Version für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) eingebunden 
• Vorbereitungen für die Übergabe initialer Datensätze zur Betriebsdatenpflege (DSBD) 

beim Monatswechsel in den April bzw. Mai 2025 
 
Version 35.01.02: 

• Implementierung neu veröffentlichter KUG-Tabellen ab 1/2025 
 
Version 35.01.01: 

• Optimierungen, insbesondere bei der Verarbeitung von eAU-Rückmeldungen 
• Anpassungen bei der Darstellung der Beitragssätze in der Beitragsabrechnungsliste 
• weitere Optimierungen und Bugbereinigung insbesondere bei der UV-Stammdatenab-

frage 
 
Version 35.01.00: 

• Neuer PAP unter Berücksichtigung des Steuerfortentwicklungsgesetzes 
• KUG/S-KUG Tabellen und Informationsmaterial 
• LStA - Bearbeiten freigeschaltet 
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• LStB – Verarbeitungsbestätigungen werden beim Programmstart oder Komplettabruf 
abgeholt 

• Sperrung in den Februar 2025 aufgehoben 
• Neue Berechnungswerte für Tabellen-Auskünfte 
• A1-Versand freigegeben 
• Verarbeitung von Rückmeldungen für eAU-Anfragen ermöglicht 

 
 
Version 35.00.01: 

• Anpassung der Rechenwerte für 2025  
o Pflegeversicherung 3,6 % (bisher 3,4 %) 
o Insolvenzgeldumlage 0,15 % (bisher 0,06 %) 
o Kammerbeitrag Bremen 0,12 % (bisher 0,14 %) 

• Versandfunktionen ab Januar 2025 teilweise wieder freigeschaltet 
• Wegfall des Rechtskreises im DEÜV-Meldeverfahren für Meldezeiträume ab 2025 
• Termine 2025 implementieren 
• eAU-Anpassungen für 2025 vorgenommen 
• Wegfall Fünftelregelung für bestimmte Sonstige Bezüge 
• LStB Anpassungen 2025 

 
 
Version 35.00.00: 

• Aktualisierter Saison-KUG Antrag und Abrechnungsliste ab Dezember 24 integriert 
• Neue Rechenwerte für 2025 eingebunden 
• Jahr 2025 in Auswahlboxen aufgenommen 
• Monatswechsel in den Februar 2025 gesperrt 
• Versandfunktionen ab Januar 2025 gesperrt 
• Steuerberechnung für Dezember 2024 integriert 
• Steuerberechnung ab Januar 2025 integriert 
• Berechnung Minijobs und Übergangsbereich aktualisiert 

 
Version 34.xx.: Updatebroschüre  

https://dokumente.dataline.de/handbuecher/Update_Lohnabzug_34_02_00.pdf
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Adressdaten / Firma 
 
Initialer DSBD für Meldung der Unternehmensnummer 
 
In den Firmenstammdaten ist seit dem vergangenen Jahr die Unternehmensnummer ein we-
sentlicher Bestandteil. Diese wird standartmäßig durch die Unternehmensnummer vorbelegt, 
die durch den UV-Stammdatenabruf zurückgemeldet wurde. Sie ist seit Anfang 2024 ebenfalls 
Bestandteil aller Meldungen zur Betriebsdatenpflege (DSBD).   
 
 

 
 
Zum Aufbau eines Registers aller Beschäftigungsbetriebe mit der dazugehörigen Unterneh-
mensnummer sollen wie auch schon im vergangenen Jahr in den folgenden Abrechnungsmo-
naten einmalig sogenannte Bestands- bzw. Initialmeldungen zur Betriebsdatenpflege erzeugt 
und versendet werden.  
 
Hierfür wird jeweils ein Datensatz zur Betriebsdatenpflege mit dem Abgabegrund „09“erzeugt.   
Änderung gegenüber dem Vorjahr: Außer der Unternehmensnummer und der Betriebsnum-
mer werden alle weiteren Bestandteile des DSBD mit Dummywerten automatisch vorbelegt 
und übermittelt.  
 
Die Erzeugung dieser Datensätze erfolgt vollkommen automatisiert mit dem Monatswechsel 
vom März in den April 2025 bzw. vom April in den Mai 2025. Ein DSBD 09 wird also automa-
tisch für den Hauptbetrieb und - sofern vorhanden - auch für weitere aktuelle Betriebsstätten 
mit eigener Betriebsnummer erzeugt.  
 
Wichtig ist hier, dass sowohl für den Hauptbetrieb als auch für gegebenenfalls vorhandene Be-
triebsstätten eine Unternehmensnummer gespeichert ist. 
 
 
Diese Initialmeldungen stehen dann wie alle anderen DSBD-Meldungen auch im Menübereich 
„Meldungen“ zum Versand bereit. 
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Darüber hinaus kann diese Initialmeldung im Ausnahmefall bzw. im Bedarfsfall auch über die 
Lasche „DSBD“ auf der Karteikarte Adresse in den Adressdaten Firma oder bei der Betriebs-
stätte separat erzeugt werden. 
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Adressdaten / Krankenkassen 
 
Krankenkassen – Änderungen Zusatzbeitragssätze und Umlagesätze 
 
Zum Jahreswechsel werden sich bei vielen Krankenkassen wieder die kassenindividuellen Zu-
satzbeiträge und Umlagesätze ändern. Aktualisieren Sie daher rechtzeitig die Beitragssätze der 
Krankenkassen, am einfachsten durch den Abgleich mit der Beitragssatzdatei. 
 
Der durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz steigt ab 2025 auf 2,5 Prozent.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Abrechnungen ab Januar 2025 die aktuellen Zusatzbeitrags-
sätze und Umlagesätze der Krankenkassen einpflegen. Dazu klicken Sie einfach vor der Erstel-
lung Ihrer Abrechnungen auf die Lasche „Abgleich“ im Krankenkassenstamm. 
 

 
 
Sofern Sie die Beitrags- und Umlagesätze selbst pflegen, fragen Sie bitte bei den von Ihnen ver-
wendeten Krankenkassen die aktuellen Beitragssätze an und prüfen Sie die hinterlegten Zu-
satzbeitragssätze sowie Umlagesätze bei den von Ihnen verwendeten Krankenkassen und der 
Minijob-Zentrale.  
 
Für alle „neuen“ Nutzer der Beitragssatzdatei ein wichtiger Hinweis.  
Wenn Sie 2025 erstmalig die Beitragssatzdatei einlesen, nehmen Sie bitte den Abruf auch erst 
ab 2025 vor, damit Ihre in 2024 verwendeten (und selbst gepflegten) Beitrags- und Umlages-
ätze von der Beitragssatzdatei nicht überschrieben werden. Dies kann zu ungewollten Aufrol-
lungen und umfangreichen Änderungen in den Abrechnungen des Jahres 2024 führen.  
 
Aktualisieren Sie daher die Beitragssatzdatei erst ab dem Jahr 2025 (Abrechnungsmonat Ja-
nuar 2025). 
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Firmendaten / Betriebliche Grunddaten 
 
Krankenkasse - Wahl der U1-Erstattungsvariante 
 
Die Krankenkassen bieten regelmäßig verschiedene Erstattungsvarianten zur U1-Umlagekasse 
(Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit) an. Hier kann der Betrieb wählen, ob 
er einen höheren Beitrag zahlen möchte und dafür eine höhere Erstattung im Entgeltfortzah-
lungsfall erhält oder einen geringeren Beitragssatz zahlt und dafür mit geringeren Erstattungen 
lebt. Sofern keine andere Wahl als bisher getroffen werden soll, sind hier keine Änderungen 
vorzunehmen. 
 

 
 
Sollten Sie eine Änderung der U1-Umlagevariante vornehmen wollen, so wählen Sie diese bitte 
hier im Dialog aus. Die Auswahl der U1-Variante ist jeweils für das Kalenderjahr im Voraus zu 
treffen. Der beste Zeitpunkt hierfür ist der Januar noch bevor die Abrechnungen erstellt wer-
den.   
 
Bei Auswahl einer anderen Umlagevariante erscheint automatisch ein Vorschalt-Dialog zur Er-
zeugung eines Datensatz zur Pflege von Arbeitgeberkonten bei den Krankenkassen. Geben Sie 
hier noch das Ereignis-Datum an, ab dem die Änderung gelten soll und bestätigen Sie die Frage 
mit „Ja“. 
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Nun wird ein entsprechender Datensatz (DSAK02) automatisch erzeugt und im Menübereich 
Meldungen zum Versand bereitgestellt. 
 

 
 
 
Ob und in welcher Weise die unterschiedlichen Krankenkassen eine geänderte U1-Varianten-
auswahl noch einmal auf dem Postweg bestätigen, ist nicht einheitlich geregelt. Im Zweifel las-
sen Sie sich eine geänderte U1-Variantenwahl noch einmal bestätigen. 
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Krankenkasse – Zahlungsart „Lastschriftverfahren“ 
 
Eine weitere gängige Zahlungsart ist das Lastschriftverfahren. 
Hier können Sie auch ein digitales Lastschriftmandat neu erteilen oder auch widerrufen.  
 
Sofern Sie bereits das Lastschriftverfahren mit Krankenkassen durchführen, ist für diese hier 
keine erneute Erteilung erforderlich.  
 
Ein Widerruf kann auch dann digital erfolgen, wenn das Mandat bei der Krankenkasse ur-
sprünglich schriftlich erteilt wurde.   
 

 
 
Klicken Sie dazu einfach auf die entsprechende Schaltfläche, die bei Auswahl "Lastschrift" 
direkt daneben angezeigt wird. 
 
Es öffnet sich folgender Dialog für die Erteilung oder den Widerruf eines SEPA-Lastschriftman-
dats: 
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Wählen Sie im oberen Teil Ihre Bankverbindung, von der die Lastschrift bedient werden 
soll, und kontrollieren Sie alle Angaben. 
 
Wählen Sie im unteren Bereich, ob es sich um eine Erteilung oder einen Widerruf eines 
Lastschriftmandats handeln soll und hinterlegen Sie das Datum, zu dem dieses gelten 
soll. Das Datum für die Erteilung darf nicht in der Vergangenheit liegen. Ein Widerruf 
kann frühestens ab dem Erstelldatum des Datensatzes plus 6 Kalendertage gelten. Lohnabzug 
prüft diese zeitliche Voraussetzung. 
 
Durch Klick auf Übernehmen schließt sich der Dialog und der Status wird in den Hauptdialog 
auf der Karteikarte übernommen. 
 

 
  
 
Die DSAK-Meldung für die Krankenkasse steht nun im Meldebereich zum Versand bereit. 
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Sobald diese aus dem Meldebereich versendet bzw. an Olümp übergeben wird, ändert sich in 
den Firmendaten/Krankenkasse noch einmal der angezeigte Status. 
 

 
  
 
  
Dasselbe Verfahren findet dann such bei einem etwaigen Widerruf auch statt. 
Ein Widerruf ist übrigens auch möglich, wenn ein zuvor erteiltes Lastschriftmandat nicht digital 
sondern im Papierverfahren erfolgt ist. 
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Auch hier wird der Status auf der Karteikarte Krankenkasse nach Klick auf „Übernehmen“ an-
gezeigt. 
 

 
 
… und auch nach dem Versand aus dem Meldebereich hier entsprechend dokumentiert. 
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Personaldaten / Beschäftigung 
 
Beschäftigung 
 
Zum 1. Januar 2025 verändert sich die Entgeltspanne für den Übergangsbereich von bisher 
538,01 bis 2.000 Euro auf dann neu 556,01 bis 2.000 Euro. 
 
Beschäftigte mit einem regelmäßigen Entgelt in einer Spanne von 538,01 bis 556 Euro sind 
deshalb nicht mehr als „Arbeitnehmer im Übergangsbereich“ (Midijobber) in den Personal-
stammdaten zu kennzeichnen.  
 
Sie sind ab 2025 bei regelmäßigen Entgelten bis zu monatlich 556 Euro als geringfügig entlohnt 
zu kennzeichnen, und zwar noch vor der Januar-Abrechnung. Damit ändert sich auch die Kas-
senzuständigkeit und die Beitragsgruppe.  
 

 
 
Neu bei regelmäßigen Entgelten von 538,01 bis 556 Euro: 
 

 
 
 
Die Beschäftigten erhalten dann mit der Januar-Abrechnung eine Abmeldung bei der bisheri-
gen Krankenkasse und eine Neuanmeldung bei der Minijobzentrale. 
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Personaldaten / Sozialversicherung 
 
Elterneigenschaft 
 
Auf der Karteikarte Sozialversicherung wurde eine zusätzliche Kennzeichnung für die „Elternei-
genschaft“ aufgenommen. Diese Eigenschaft wird ab Mitte des Jahres zusammen mit der An-
zahl berücksichtigungsfähiger Kinder auch im Datenaustauschverfahren zur Beitragsdifferen-
zierung in der sozialen Pflegeversicherung (DaBPV) maschinell übermittelt. 
 

 
 
Die Angaben zur Elterneigenschaft und zur Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder sind 
laut Entgeltbescheinigungsverordnung auch auf der Gehaltsabrechnung des jeweiligen Arbeit-
nehmers zu bescheinigen. 
 
Diese Angaben wurden deshalb im Kopfbereich der Gehaltsabrechnung aufgenommen (eine 
gegebene Elterneigenschaft ist hier mit „1“ gekennzeichnet). 
 

 
Darüber hinaus ist die Anzahl der „PV-Kinder“ hier dokumentiert. Gemeint sind bei bestehen-
der Pflegeversicherungspflicht die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres. 
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Zusätzlich wurden diese Angaben auch ins das Lohnkonto aufgenommen. 
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Personaldaten / eAU 
 
eAU-Anfrage 
 
In dem Dialog zur eAU-Anfrage wurde das Feld „AU ab (AG)“ redaktionell umbenannt 
in neu „Abwesenheit ab (AG)“. 
 
Als Grund einer Arbeitsunfähigkeit bzw. Abwesenheit wurde die „AU wegen Aufenthalt 
in einer Rehabilitations- oder Vorsorgeeinrichtung“ ergänzt. 

 
 
Wählen Sie den entsprechenden AU-Grund für die Abwesenheit einfach aus der Liste 
aus. 
 



Lohnabzug 
Updatebroschüre Version 35.01.07 

 
 

  

     
Seite 23  

eAU-Rückmeldung 
 
Die neuen Rückmeldegründe wurden in der Liste möglicher Meldungs-Typen ergänzt. 

 
 
Bei Rückmeldungen mit  
 

• "4 (Nachweis liegt nicht vor)" oder "9 (Weiterleitungsverfahren)" darf eine er-
neute Anfrage mit demselben Abwesenheits-Beginn nicht vor Ablauf von 14 Ta-
gen nach Erhalt der jeweiligen Rückmeldung erfolge 
 

• mit "7 (in Prüfung) darf eine erneute Anfrage mit demselben Abwesenheits-Be-
ginn nicht vor Ablauf von 28 Tagen nach Erhalt der jeweiligen Rückmeldung er-
folgen 

 
Diese Anforderungen werden von Lohnabzug automatisiert berücksichtigt. 
 



Lohnabzug 
Updatebroschüre Version 35.01.07 

 
 

  

     
Seite 24  

Abrechnungen  
 
Wir jedes Jahr ändern sich zum 1. Januar eines neuen Jahres zahlreiche Gesetze und Vorschrif-
ten. Das ist natürlich 2025 auch nicht anders. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Änderungen 
zum Jahreswechsel 2024/2025 in Kürze vor soweit sie die Entgeltabrechnung betreffen. 
 
Der gesetzliche Mindestlohn steigt 2025 auf 12,82 Euro. Prüfen Sie daher, ob Ihre Arbeitneh-
mer den neuen Mindestlohn erhalten. Falls dieser bislang unterschritten wurde, passen Sie das 
Entgelt der betreffenden Mitarbeiter bitte an. 
 
 
Rechenwerte 2025 
 
In der Sozialversicherung gelten ab 2025 neue Beitragsbemessungsgrenzen. Diese sind im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich erhöht worden und zwischen den Rechtskreisen West und Ost an-
geglichen. Alle bundeseinheitlichen Sätze und Bemessungsgrenzen sind im Programm bereits 
aktuell verankert. Änderungen werden jeweils über Updates bereitgestellt. Eine aktuelle Über-
sicht der wichtigsten Rechenwerte finden Sie am Ende dieser Broschüre. 
 
Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird sich ab 2025 um 0,2 auf dann 3,6 Prozent erhö-
hen.  Auch der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wird angehoben, und zwar kräftig von 1,7 
auf 2,5 Prozent. Davon unberührt bleibt natürlich die Anhebung von kassenindividuellen Um-
lage- und Zusatzbeitragssätzen. 
 
Hinweis: Lesen Sie die aktuelle Beitragssatzdatei Anfang 2025 ein, damit Sie im neuen Jahr mit 
den aktuellen kassenindividuellen Beitrags- und Umlagesätze rechnen. Gerade zum Jahres-
wechsel werden hier zahlreiche Anpassungen erfolgen. 
 
 
Neuer Steuerablaufplan 2025 
 
Für 2025 liegt ein neuer aktualisierter Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung der 
Lohnsteuer als Entwurf vor. 
Dieser beinhaltet bereits die geänderte Steuerberechnung unter Berücksichtigung des kurz vor 
Jahresende verabschiedeten Steuerfortentwicklungsgesetzes. 
 
Mit diesem Update wurde der aktualisierte Programmablaufplan bereits berücksichtigt. Bitte 
rechnen Sie daher Ihre Januar-Abrechnungen mit dieser Version ab.  
 
Sofern sich wider Erwarten bei der endgültigen Fassung nachträglich noch Änderungen erge-
ben, so werden diese dann über eine Rückrechnung berücksichtigt.  
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Abrechnungen im Übergangsbereich 
 
Bei der Beitragsabrechnung im Übergangsbereich sind in jüngster Zeit umfassende Änderun-
gen eingetreten. So hat sich die Entgeltspanne für den Übergangsbereich verschoben und aus-
gedehnt. Für das Jahr 2025 ist durch die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze auf 556 Euro 
eine weitere Anpassung des Übergangsbereichs vorgesehen. Hier folgt eine kleine Übersicht: 
 
Januar bis September 2022:  Entgeltspanne 450,01 – 1.300 Euro.  
Oktober bis Dezember 2022:  Entgeltspanne 520,01 – 1.600 Euro.  
Januar bis Dezember 2023:  Entgeltspanne 520,01 – 2.000 Euro.  
Januar bis Dezember 2024:  Entgeltspanne 538,01 – 2.000 Euro. 
Januar 2025 bis ….    Entgeltspanne 556,01 – 2.000 Euro. 
 
Auch die Berechnungsformeln zur Ermittlung des reduzierten Entgelts ändern sich. 
Das gilt auch für den Berechnungsfaktor F. Dieser beträgt ab dem 1.1.2025 neu 0,6683. 
 
 
Wichtig:  
 
• Bei der Abrechnung der Midijobber ab 2025 werden sich bei gleicher Entgelthöhe trotzdem 

andere Bemessungsentgelte als noch im Dezember 2024 ergeben, da sich die geänderte 
Formel auf den gesamten Bereich der Entgeltspanne auswirkt. 

 
• Bitte denken Sie auch daran, die Beschäftigten mit einem regelmäßigen Entgelt innerhalb 

einer Entgeltspanne von 538,01 bis 556 Euro neu zu beurteilen und grundsätzlich als „Ge-
ringfügig entlohnt“ abzurechnen. 
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Vergleich Dezember 2024 und Januar 2025 
 
Die beitragspflichtige Einnahme im Dezember 2024 ist höher als die beitragspflichtige Ein-
nahme im Januar 2025, dadurch ergibt sich insgesamt ein geringerer Beitrag und für den Ar-
beitnehmer grundsätzlich ein höheres Nettoentgelt ab Januar 2025. 
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Abrechnungen von „außerordentlichen“ Einkünften 
 
Bis Ende 2024 konnte für außerordentliche Einkünfte, wie Abfindungen, Entschädigungen oder 
Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten, eine ermäßigte Besteuerung nach der sogenannten 
Fünftelregelung berücksichtigt werden.  
 
Diese „ermäßigte“ Besteuerung von Einkünften über mehrere Jahre erfolgt ab 2025 nicht mehr 
beim Arbeitgeber, sondern im Rahmen der Einkommensveranlagung beim Finanzamt.  
Konkret entfällt damit die Fünftelregelung in der betrieblichen Entgeltabrechnung. 
 
Solche Bezüge werden ab Januar 2025 steuerlich wie andere Sonstige Bezüge auch berechnet.  
 
Außerordentliche Sonstige Einkünfte werden allerdings noch als solche erfasst und in der 
Lohnsteuerbescheinigung entsprechend ausgewiesen, sodass dass eine ermäßigte Besteue-
rung später für den Beschäftigten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung noch geltend 
gemacht werden kann.  
 
Abrechnung von „außerordentlichen Sonstigen Einkünften“ 

 
 
Eine Kennzeichnung „E“ für ermäßigt besteuert entfällt auf den Gehaltsabrechnungen entspre-
chend. 
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Nachweisung in der Lohnsteuerbescheinigung  
 
In der Lohnsteuerbescheinigung wird in Zeile 10 der Betrag für einen „Arbeitslohn für mehrere 
Kalenderjahre, für den eine ermäßigte Steuer in Betracht kommt“ nachgewiesen. 
 
Die ermäßigte Besteuerung kann so im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung noch be-
rücksichtigt werden. 
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KUG-Tabellen für 2025  
 
Die zu Anfang des Jahres 2025 veröffentlichten KUG-Tabellen wurden Ende Januar von der 
Agentur für Arbeit noch einmal angepasst.  
 
Diese aktualisierten Tabellen wurden nun in Lohnabzug eingebunden und stehen mit der aktu-
ellen Version zur Verfügung. Das heißt aber auch, dass gegebenenfalls bereits erstellte Abrech-
nungen, in denen Kurzarbeitergeld (KUG oder S-KUG) bereits mit den „alten“ Tabellen gerech-
net und ausbezahlt wurden, neu zu erstellen beziehungsweise zu korrigieren sind.  
 

 
 
 
Durch die Veröffentlichung der neuen KUG-Tabellen ergeben sich geringfügige Abweichungen 
bei der Ermittlung des auszuzahlenden (Saison-) Kurzarbeitergeldes gegenüber den bisher für 
Januar 2025 veröffentlichten Tabellen. 
 
Für die Korrektur berücksichtigen Sie bitte zwei unterschiedliche Ausgangssituationen: 
 

1. Sie befinden sich noch im Abrechnungsmonat Januar 2025 und die KUG-Abrechnungs-
liste für die Arbeitsagentur wurde noch nicht erstellt bzw. abgegeben. 
 

2. Der Abrechnungsmonat Januar 2025 wurde bereits geschlossen sowie die Abrech-
nungsliste an die Arbeitsagentur abgegeben und es wurde in den Nachfolgemonat wei-
tergeschaltet.  
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Ausgangssituation 1: 
Sie befinden sich noch im Abrechnungsmonat Januar 2025 und die KUG-Abrechnungsliste für 
die Arbeitsagentur wurde noch nicht erstellt bzw. abgegeben. 
 
Hier rufen Sie die Abrechnungen, in denen KUG oder S-KUG abgerechnet wurden, noch einmal 
in die Bearbeitung und führen folgende Schritte durch: 
 
Schritt 1: 
Heranziehen und Speichern der neuen Tabellenwerte auf der Karteikarte Leistungssatz 
 

 
 
Schritt 2: 
Bisherige Lohnarten auf der Karteikarte Kurzarbeit bzw. Saison-KUG löschen  
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… und danach neu erfassen 
 

 
 
 
Schritt 3:  
Neue Gehaltsabrechnung und damit neuen Auszahlungsbetrag beachten 

 
 
Schritt 4:  
Abrechnungsliste /Arbeitsagentur aufrufen 
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… und Drucken 
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Ausgangssituation 2: 
Der Abrechnungsmonat Januar 2025 wurde bereits geschlossen sowie die Abrechnungsliste an 
die Arbeitsagentur abgegeben und es wurde in den Nachfolgemonat weitergeschaltet. 
 
Schritt 1: 
Aufruf der Korrekturabrechnungen im Monat Januar 2025 
 

 
 
Schritt 2: 
Heranziehen und Speichern der neuen Tabellenwerte auf der Karteikarte Leistungssatz 
 

 
 
… und mit der „Kennzeichnung als Korrektur auf Leistungsantrag“ speichern 
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Schritt 3: 
Bisherige Lohnarten auf der Karteikarte Kurzarbeit bzw. Saison-KUG löschen  
 

 
 
… und danach neu erfassen 
 

 
 
Schritt 4:  
Verrechnung der Differenz in aktueller Gehaltsabrechnung beachten 
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Schritt 5:  
 
Abrechnungsliste /Arbeitsagentur von Monat Januar 2025 aufrufen und als Korrektur Abrech-
nungsliste kennzeichnen 
 

 
 
… und Drucken 
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Meldungen 
 
Die Jahresmeldungen 2024 zur Sozialversicherung (Abgabegrund „50“) erhalten Sie, wenn Sie 
den Januar 2025 abrechnen und keine Entgeltmeldungen aus anderem Grund (Beitragsgrup-
penwechsel, etc.) erfolgen. Im Zuge der Januar-Abrechnungen werden die Jahresmeldungen 
erstellt und stehen Ihnen dann im Meldebereich zusammen mit allen weiteren Meldungen 
zum Versand zur Verfügung.  
 
Die UV-Jahresmeldungen (Abgabegrund 92) werden beim Weiterschalten vom Dezember 
2024 auf den Januar 2025 automatisch in Lohnabzug erzeugt. Hierzu erhalten Sie zum Monats-
wechsel einen entsprechenden Fragedialog. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung der UV-Jah-
resmeldungen unter Umständen etwas dauern kann, wenn es sich um eine größere Anzahl 
handelt. Sie erhalten die UV-Jahresmeldungen auch für bereits ausgeschiedene Arbeitnehmer. 
 
Die UV-Jahresmeldungen werden aber nur erstellt, wenn Sie den UV-Stammdatenabruf für das 
Jahr 2024 erfolgreich durchgeführt haben. Sofern Sie den UV-Stammdatenabruf 2024 bisher 
noch nicht durchgeführt haben, darf Lohnabzug auch keine UV-Jahresmeldungen erstellen. 
Führen Sie in diesem Fall den UV-Stammdatenabruf für das Jahr 2024 noch vor dem Jahres-
wechsel durch. 
 
 
Hinweis zu Lohnkonten und Meldungen:  
Bitte beachten Sie, dass die Jahresmeldungen 2024 erst nach dem erfolgreichen Versand (Ende 
Januar 2025) in den Lohnkonten aufgeführt werden dürfen. Drucken Sie die Jahres-Lohnkonten 
2024 daher erst nach dem Versand der DEÜV-Jahresmeldungen aus. Das dürfte in der Regel 
nach der Januarabrechnung der Fall sein. 
 
 
Wegfall des Rechtskreises 
 
In den Meldungen und Beitragsnachweisen wird bis Ende 2024 nach den Rechtskreisen West 
und Ost unterschieden. Bei den Meldungen entfällt ab 2025 die Kennzeichnung - bei den Bei-
tragsnachweisen bleibt es noch dabei. 
 
Für Meldungen mit Meldezeiträumen bis einschließlich 31. Dezember 2024 bleibt die Rechts-
kreistrennung damit noch erhalten. Das gilt insbesondere auch für die Jahresmeldungen 2024, 
die erst im Januar 2025 erzeugt werden und auch für Stornierungsmeldungen mit solchen Mel-
dezeiträumen.  
 
Für Meldungen mit Meldezeiträumen ab dem 1. Januar 2025 wird kein Rechtskreis mehr ent-
halten sein.  
 
Hinweis:  
Der Wegfall der Rechtskreistrennung führt nicht dazu, dass zum 1. Januar 2025 Änderungsmel-
dungen in Form von Ab- und Anmeldungen erzeugt werden. 
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Abschluss 
 
Ausgabe- Sortierung  
 
Für die Sortierung der Ausgaben/Ausdrucke von Gehaltsabrechnungen und Lohnkon-
ten lassen sich auf der Karteikarte „Anzahl Ausdr.“ Einstellungen vornehmen.  
 
So können diese sortiert nach Personalnummern oder nach Namen ausgegeben wer-
den. Markieren Sie die gewünschte Sortierung und speichern dies hier ab.  
 
Bei einer nächsten Ausgabe solcher Abschlussergebnisse wird die entsprechend mar-
kierte Sortierreihenfolge dann angewendet. 
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Olümp 
 
Lohnsteuerbescheinigungen – Abholung von Verarbeitungsbestätigungen 
 
Ab 2025 werden die Verarbeitungsbestätigungen von versendeten Lohnsteuerbescheinigun-
gen nicht mehr einzeln über den Button „Anfordern“ abgeholt. 
 
Sie werden grundsätzlich automatisch bereits beim Programmstart von Lohnabzug abgeholt 
und zugeordnet.  
 
In Olümp ist es darüber hinaus möglich, über den Button „Komplettabruf“ etwaige Verarbei-
tungsbestätigungen von versendeten Lohnsteuerbescheinigungen abzuholen. 
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Berichte – Auswertungen Saison-KUG 
 
Neuer Saison-KUG-Antrag und Abrechnungsliste ab Dezember 2024 
 
Dasselbe gilt seit Dezember 2024 auch für den Antrag auf Saison-KUG sowie die dazugehörige 
Abrechnungsliste. Auch diese wurden inzwischen veröffentlicht und in Lohnabzug integriert. 
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Betriebsprüfung – SV-Prüfung (euBP) 
 
Neue euBP-Datensatzversion mit neuen Inhalten 
 
Eine neue Datensatzversion für die Erstellung und Übergabe der Betriebsprüfdaten wurde in 
Lohnabzug integriert.  
 

 
 
Neben zahlreichen Anpassungen unter der Haube sind in der Oberfläche insbesondere diese 
drei neuen Angaben enthalten: 
 
 

1. „Grund der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung“ mit diesen Auswahlmöglich-
keiten: 
 

 
Voreingestellt ist hier der erste Eintrag. 
 
Bei Auswahl eines der beiden unteren Punkte wird quasi eine Betriebsprüfdatei „auf 
Halde“ erzeugt, die ebenfalls bereits versendet werden kann, ohne dass es einen kon-
kreten Termin für eine Betriebsprüfung gibt. Solche euBP-Dateien werden programm-
seitig entsprechend gekennzeichnet. 
 
Die Deutsche Rentenversicherung wird die empfangene euBP-Datei dann parken und 
im Falle einer vielleicht erst Jahre später angesetzten Betriebsprüfung für diesen Prüf-
zeitraum in die dann gültige Version eigenständig konvertieren.  
 
So gehen Ihnen keine angeforderten Betriebsprüfdaten verloren, wenn der Prüfzeit-
raum einen Systemwechsel oder einen Wechsel des Dienstleisters umfasst.   
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2. Die Einwilligung zum elektronischen Abruf des Prüfergebnisses.  
Bei Auswahl „Ja“ ist zwingend auch die Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich. 
 

 
Mit dieser Kennzeichnung wird Ihnen dann später der Prüfbescheid (zusätzlich) elekt-
ronisch zugestellt. 

 
 
 

3. Weitere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung zusammenge-
fasst in einem Fragebogen. Die Beantwortung des Fragebogens ist optional. Wenn er 
jedoch beantwortet wird, gilt dies für alle Fragen. 
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Auskünfte 
 
Neue Pfändungstabelle gültig ab 1. Juli 2025  
 
Ab dem 1. Juli 2025 gelten neue Pfändungsfreigrenzen, die ab der Juli-Abrechnung ggf. beach-
tet werden müssen.  
 
In der Tabelle (gültig ab 1.7.2025) sind diese Werte eingearbeitet. 
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Checkliste zum Jahreswechsel 
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Rechenwerte 2025 – Übersicht 
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DATALINE Lohnabzug GmbH 
Reinhold-Schleese-Strasse 13 a-c 
30179 Hannover 
 
Tel.: 08 00 / 61 00 600 (gebührenfrei) 
Fax: 08 00 / 61 00 601 (gebührenfrei) 
 
Internet: https://www.dataline.de  
E-Mail: kontakt@dataline.de 
 
Stand: 25.6.2025 
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